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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 08.06.1983

Norm

ASVG §98a

LPfG §7 Z1

Rechtssatz

Der Hil4osenzuschuß ist nach der ausdrücklichen Vorschrift des § 98 a Abs 3 ASVG jeder Pfändung entzogen und

scheidet daher infolge der nach § 98 a Abs 1 ASVG entsprechend anzuwendenen Vorschrift des § 7 Z 1 LPfG bei der

Berechnung des pfändbaren Einkommens aus. Unpfändbare Bezugsteile sind daher bei Berechnung des Freibetrages

nicht einzubeziehen.
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